
Beantragung einer Gläubiger-Identifikations-Nummer

Für die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren wird eine Gläubiger-Identifikations-Nummer 
benötigt, die sich jeder Lastschrifteinreicher über die Deutsche Bundesbank online beantragen 
muss.

Sie können diese Gläubiger-Identifikations-Nummer jederzeit beantragen, sofern Sie dies noch 
nicht erledigt haben. 

Der Antrag auf Vergabe dieser Nummer kann ausschließlich über die Internet-Seite der 
Deutschen Bundesbank unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de gestellt werden.

Für jeden Lastschriftgläubiger wird nur eine Gläubiger-Identifikations-Nummer vergeben.
Sofern mehrere Anträge gestellt werden, wird nur der zuerst gestellte Antrag beachtet.
Über die Geschäftsbereichskennung hat der Lastschriftgläubiger jedoch die Möglichkeit, 
verschiedene Stellen in seinem Hause, die Forderungen mittels Lastschriften einziehen, zu 
kennzeichnen.

Die Vergabe der Gläubiger-Identifikations-Nummer erfolgt unabhängig von den rechtlichen 
Eigenschaften und der wirtschaftlichen Situation des Antragstellers und enthält keine 
diesbezüglichen Aussagen oder Bewertungen der Deutschen Bundesbank.

Teilen Sie uns diese Gläubiger-Identifikations-Nummer bitte noch mit, damit wir diese in unserem 
System hinterlegen können, sofern Sie dies noch nicht erledigt haben.

www.glaeubiger-id.bundesbank.de

